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sen Rates, der Behörden also, die Herrschaft ausübten, auch Regiment
genannt. Die vorliegende Studie beschreibt dieses politische System
nicht nach dem Muster der üblichen Verfassungsgeschichte, sondern
versucht hinter die Verfassung zurückzugehen und das Funktionieren
der Führung im Hinblick auf die sozialen Momente, d.h. als «Gesellschaft

» zu erfassen. Die Obrigkeit erscheint somit weniger als Behörde,
sondern in erster Linie als gesellschaftliche Formation, als politische
Elite oder Führungsschicht.Deren Untersuchung und Beschreibung am
Beispiel von Zürich in der frühen Neuzeit könnte Anhaltspunkte bieten
für eine vergleichende Erfassung verwandter Phänomene2.

Die Zürcher Historiographie pflegt seit je die «oligarchische» oder
wenigstens «aristokratische» Zeit seit der Wiederaufnahme der
Soldbündnisse Anfang 17. Jahrhundert) von der relativ demokratischen
oder höchstens gemässigt-aristokratischen, stark vom Handwerkertum
bestimmten Reformationszeit abzusetzen3.Diese Unterscheidung ist im
grossen Ganzen sicher richtig, und wir werden sie nicht umstürzen,aber
in verschiedener Hinsicht inhaltlich anreichern und damit ihre Geltung
präzisieren.

Das Regiment «miner herren» war Staat erst in einem eingeschränkten,

vor-absolutistischen Sinn. Darum soll auch nicht vom «Staat» die
Rede sein.Wenn z.B. die Mentalität, die Denkgewohnheiten und Vorurteile

Gegenstand der Untersuchung sind, vermeiden wir den Terminus
«Staatsethos» und sprechen lieber von einem «spezifisch obrigkeitlichen
Denken» Die in diesem Denken massgeblichen Werte und Normen
erscheinen zum Teil als explizite und spezifisch politische Leitbilder: als
Glaubenstreue und Beharren auf Legitimität, als Streben nach Einigkeit,
Einhelligkeit und Integrität des Gemeinwesens «Vatterland» sowie als
Vorstellung von einem Gemeinen Nutzen und einer väterlichen Haltung
der Obrigkeit. Eine ganz spezifische Norm war dabei das strikte Verbot
von «miet und gaben» als Abstinenz von jeglicher Form der Käuflichkeit,

namentlich von der Reisläuferei. Es wurde vom Grossen Rat be-

2 Vgl. die Forschungsskizze desVf. in: Schweiz.Zs. für Geschichte, Band 18/1, 1968, 79–86, die
vielleicht einige Jahrzehnte zu früh erschien. Abgesehen von der originellen Dissertation von
Walter Jacob, Politische Führungsschicht und Reformation Zürich 1969), wurden erst anno
2002 wieder Arbeiten mit vergleichbarer Fragestellung publiziert: Ulrich Vonrufs, Die politische

Führungsgruppe Zürichs zur Zeit von HansWaldmann 1450–1489): Struktur, politische
Networks und die sozialen Beziehungstypen,Verwandtschaft, Freundschaft und Patron-Klient-
Beziehung, Bern 2002 Geist und Werk der Zeiten, Nr. 94; Diss. Univ. Zürich 1999). – Samuel
Schüpbach-Guggenbühl, Schlüssel zur Macht. Verflechtungen und informelles Verhalten im
Kleinen Rat zu Basel 1570–1600. Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, 2002.

3 Karl Dändliker, Geschichte der Stadt und des Kantons Zürich, II, 405f.; 416. – Paul Guyer,
Verfassungszustände der Stadt Zürich im 16., 17. und 18. Jahrhundert, Zürich 1943, 86f.;
128. –Wilhelm Hch. Ruoff, Die Zürcher Räte als Strafgericht, Zürich 1941, 38ff.
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Die «Hackordnung»1

Untersuchungen zur informellen Sozialstruktur einer politischen Elite
in der Frühen Neuzeit

René Hauswirth

Summary

In the 16th century, the ruling class of Zürich, then an Imperial City and
a member of the Old Swiss Confederacy, was not yet an established
aristocracy. Half the Council i.e. the government) were “Guild Masters”,
elected in some kind of democratic way by theirrespective guild.The other
half and the two Lord Mayors were elected by the “Great Coucil” which
also appointed the baillifs and governors of the bailliages and counties
subjected to Zürich or the Swiss Confederacy).Analysing the careers of

leading politicians, we get hints of the existence of informal rules at those
elections. Some Councillors and Guild Masters served repeatedly as mere
subsistutes to the advantage of specially qualified candidates designed for
a bailliage and who had to give up their seat temporarily.So there existed
a kind of “Picking Order” that was generally accepted and not at all
banned as forbidden conspiracy.On the other side, the Great Council had
the leaders very strictly within the limits of behaviour, especially the
nonacceptance of gifts (“bonus-income”), which resulted in the levelling of
the social classes.This was for a short while a barrier against the tendency
to aristocratization.

Gegenstand, Methode

«mine herren» – so sprachen im 16. Jahrhundert die Männer der Zürcher

Obrigkeit von sichselber als Angehörigedes Kleinen und des Gros-

1 Hackordnung nachBrockhaus): «Rangordnung inTiergesellschaften, … im übertragenen Sinn
sozialpsychologisch auch auf Rangverhältnisse in menschlichen Gruppen angewendet.»

Dr. René Hauswirth, Wiesenstrasse 30,CH-8700 Küsnacht. hauswirthr@bluewin.ch
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